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Z.B.: Ein H. D. als Rechnungsführer einer H. D.-Bew. Kp. erhält den
Funktionssold von Fr. 3.—. Er bezieht also nicht den Sold eines höheren
Uof. und hat deshalb nur Anrecht auf Zuweisung einer Unterkunft gemäss
Ziff. 96/3 b.

Fouriergehilfen können gemäss Ziff. 93, Absatz 3, bzw. Ziff. 96/3 b I. V. A.
41 untergebracht werden."

ECantonn@m@nts- und Siallkarte*)
von Fourier H. W., Bern

Der Fourier einer F. FIb. Pk. Kp. stellt uns das Muster einer Karte mit der
untenstehenden Einteilung zu und schreibt dazu u.a.:

„Bei unsern grossen Beständen an Mann und Pferden, die überaus starken

Veränderungen unterworfen waren, musste eine solche Einrichtung geschaffen
werden, um überhaupt noch Grundlagen für eine Abrechnung mit der Gemeinde

zu bekommen.
Die Karten wurden den Zugf. Stellvertretern ausgehändigt, die für tägliche

Nachtragung verantwortlich waren. Periodisch wurden sie von mir dann einge-
sammelt, die Details in ein Büchlein eingetragen, eine Zusammenstellung gemacht
und die Gemeindeabrechnung war nur noch eine Abschreib- und rechnerische
Arbeit. Der Gemeindevertreter äusserte sich mir gegenüber mehrmals, dass er
noch nie eine so detaillierte Abrechnung erhalten habe, die ihm gestatte, die aus-

gesetzten Einzelbeträge tel quel an die Eigentümer der Kantonnemente auszuzahlen.

Kantonnemenfs- und Stallkontrolle
Zug Kantonnement oder Stall Nr.

Kant oder Stallbesitzer:

Tag Tag Angaben über Beleuchtung
Bemerkungen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Total

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2Q.

Total

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Total

Anzahl Glühlampen im Kant, oder Stall

bis 60 Watt

über 60 Watt

Die Karte eignet sich meines Erachtens speziell bei stark wechselnden Kan-
tonnementen oder wenn die Mannschafts- bzw. Pferdebestände stark varieren;
sie kann auch für K. Z., Werkstätten etc. verwendet werden."

*) Die Karten sind mit Bewilligung des Verfassers vom Verlag W. & R. Müller, Gersau,
in Druck genommen worden und als Formular Nr. 61 erhältlich.
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